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Dagegen ist die Erwähnung von Lüttich beim Jahre 769 
in den Worten ‘ubi beatus Lantbertus corpore quiescit’ der 
R 810 oder dem VW 805 entnommen, da sie sich auch in 
den Ann. Mett. pr. findet; deshalb kann auch der Zusatz 
zu 774: ‘(Desiderium . . direxit . . .) ad locum, qui dicitur 
Pausatio Lantberti martyris’, der in den Ann. Mett. pr. 
fehlt, dem VW 805 entnommen sein.

Die mit den Ann. Laubacenses übereinstimmende 
Nachricht über den in Lobbes begrabenen ‘Hildulfus dux’ 
zu 708 scheint, wie gesagt, nachträglich eingefügt zu sein, 
da sich sonst bis 741 keine Incarnationsjahreszahlen finden; 
dagegen spricht die sorgfältige Datierung der Thron­
besteigung Constantins V. im Jahre 7411 für ursprüngliche 
Zugehörigkeit dieser Notiz zu Lb 1, obgleich sie auch den 
Ann. Laubac. nicht fehlt, und auch die Angabe über Karls 
Geburt zu 7472 mag ebensogut wie die über die Geburt 
seines Sohnes Theoderich3 zu Lb 1 gehören. Unbestreitbares 
Eigentum des Verfassers von Lb 1 sind die drei Sätze zu 
811, die erst ein Abschreiber auf die Jahre 811 und 812 
verteilt hat: ‘Domnus imperator consensu filiorum suorum 
Karoli et Lodovici Bernardum filium Pippini regem Italiae 
pro patre suo restituit. (812) Karolus primogenitus domni 
imperatoris dolore capitis ab oculis affectus est. Deinde 
ipso anno cum luctu omnium defunctus est’. Wenn Bern­
hard auch erst 812 nach Italien geschickt und 813 zum 
König gemacht worden ist, so ist doch die bisher nicht 
beachtete Nachricht, dass der Kaiser schon 811 zum Nach­
folger seines Sohnes Pippin mit Zustimmung der beiden 
anderen seinen Enkel Bernhard bestimmt habe, durchaus 
glaubwürdig. Den Todestag Karls, den man hier vermisst, 
während er in den viel kürzeren gleichzeitigen Annalen 
von St. Quentin (SS. XVI, 507ff.) angegeben ist, hat viel­
leicht erst der Lütticher Bearbeiter ausgelassen.

1) Ann. Lob.: ‘Eo anno Constantinus filius Leonis in imperium 
succedit, i. e. primo anno Hildrici regis Francorum et primo principatus 
anno Pippini et Karlomanni filiorum Karoli principis et ab incarn. Dom. 
anno DCCXXXXI. indictione VIIII? Ann. Laubac.: ‘Leo imperator de-f
unctus; Constantinus filius eius succedit.’ 2) Ann. Lob. 747: ‘Eodem
anno natus est Karlomannus (für ‘Karolus magnus1) imperator’; Laub.
747: ‘Nativitas regis magni Karoli’. 3) Lob. 807: ‘Natus est imperatori

filius nomine Theodericus’.

Fassen wir das bisherige Ergebnis noch einmal zu­
sammen, so sind die Ann. Lobienses bis 812 (für 811) ein 
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